
Zwischen Okumenismus un Identitätskrise
Dıie katholische Kırche 1mM Spannungsfeld

der innerdeutschen Okumene

Vo  Z RICHARD

Seıit dem ‚88 Vatikanischen Konzıil hat sıch 1ın der iınnerdeutschen Okumene
ein Wandel vollzogen: die römisch-katholische Kırche, zunächst zurückhalten-
der Beobachter, beteiligt siıch aktıv der usammenarbeit der Kirchen.
Grundlage für diesen ökumenischen Impuls sınd: die dogmatische Konstitu-
t1on „Lumen gentium“, das Okumenismusdekret und das Okumenische Direk-
torıum und 88

Beı der zahlenmäßigen Stärke der katholischen Kırche in Deutschland
1968 zählte die Statistik 58 Millionen Bundesbürgern alleıin Z Millio-
116  e} Katholiken machte sıch der Wandel bald auf der Ortsebene bemerkbar.
In den Grofßstädten und in den Industriezentren (Rhein-Ruhr- und Rhein-
Maın-Gebiet) Ääuften sıch interkonfessionelle Veranstaltungen. In Neubau-
gebieten bıldeten sıch gemeinsame Seelsorgeteams, vereinzelt wurden auch g-
meınsame Kirchenbauten SOgENANNTE Doppelkirchen un: Gemeindezentren
in Angrift M  MeCN. Die gegenwärtig rund 700 ökumenischen Arbeits- un
Studienkreise wıdmen sıch neben Genter Themen bevorzugt solchen Fragen,
die VO  - den römisch-katholischen Partnern besonders betont werden: isch-
ehe, Interkommunion, gemeınsames Zeugnıis gegenüber der Oftentlichkeit, Mıt-
wirkung be] Regierungsvorlagen, Augsburger Pfingsttreffen, Synode 19772

Diese erfreuliche Erfahrung wırd manchem kirchentreuen Katholiken getrübt
durch ıne Entwicklung, die Bischöte und Theologen als Identitäts- un! lau-
benskrise bezeichnen. Das Verständnıis für die liturgisch-sakramentale Welt be-
ginnt bei Theologen und Gemeıinden schwıinden, dagegen wächst das Interesse
für gesellschaftskritische un politische Fragen. Demokratisierung wird auch in
der Kirche gefordert. Nur noch die Hälfte der Priester mißt dem liturgisch-
sakramentalen Dienst entscheidende Bedeutung Dazu kommt eın Weiıteres:
das Raumgefühl für dogmatische Wahrheiten 1St verlorengegangen, die kirch-
liche Lehrautorität wiırd ın rage gestellt. Dıie Lehrkontinuität MIit der katho-
lischen Tradıition oılt nıcht mehr als untrüglıcher Ma(fßstab: na  } 111 die sach-
lıche Evıdenz kirchlicher Lehrworte un Dogmen einsehen.

Keın Zweifel: d1e Identitätskrise 1St eın innerkatholisches Problem, das 1n
seiınen Wurzeln WEIT zurückreıicht in die Theologiegeschichte seit dem Irienter



Konzzıil. ITrotzdem esteht auch e1in Zusammenhang mi1it dem Okumenismus,
denn hier entsteht ıne doppelte Beziehung: die katholische ırche verändert
das Bild der innerdeutschen Okumene, aber die Okumene 1ın Deutschland VeLr-
Ündert auch das Bıld der katholischen Kırche

Die brennenden Fragen der ökumenischen Diskussion Regelung für kon-
fessiıonsverschiedene Ehen, Augsburger Pfingsttreffen, Interkommunion, rie-
sterkrise sind auf diesem Hintergrund sehen. W e1 Pole beherrschen das
Spannungsfeld des katholischen Okumenismus: die kirchenamtliche Okumene
un die charısmatische Okumene.

Die katholische Miıtarbeit iın der kirchenamtlichen Okumene
1ıne UÜbersicht

Die umtassende und verbindliche ökumenische usammenarbeit geschieht
durch die kirchenamtliche Okumene. Dıie Deutsche Bischofskonferenz hat diese
usammenarbeit se1t dem I1 Vatıcanum tatkräftig gefördert, sS1e bemührt sıch
jedoch, Entwicklungen verhüten, die über die renzen des Okumenischen
Direktoriums hinausgehen. Sıe sieht ıne doppelte ökumenische Aufgabe: die
multilaterale und die bilaterale usammenarbeit.
Multilaterale Zusammenarbeit

Das Modell für die multilaterale usammenarbeit jefern die lokalen, reg10-
nalen und nationalen Christenräte der ökumenischen ewegung. Miıt diesen
Institutionen, für die INa  } 1n Deutschland den Ausdruck Arbeıitsgemeinschaft
bevorzugt, beginnen sıch die katholischen Dıiözesen mehr und mehr anzufreun-
den In folgenden multilateralen remıen eistet die römisch-katholische Kır-
che ihren Beitrag

Arbeitsgemeinschafl christlicher Kirchen ın Deutschland
Seit 1969 entsendet die Deutsche Bischotskonterenz Z7wWel Gastdelegierte in

die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 1n Deutschland. Die beiden Beauf-
tragten siınd beteiligt bei der Vorbereitung einer Konsultation mi1ıt den konser-
vatıven Evangelikalen. Sıe arbeiten in einem Ausschufß für kontessionsver-
schiedene Ehen mMIit und 1n einem Strukturausschuß, der über dıe künftige BAr
sammenarbeit der Kirchen 1n Deutschland berät. Die Geschäftsstelle der Ar-
beitsgemeinschaft, dıe Okumenische Centrale in Frankturt, hat einen katholi-
schen Mitarbeiter erhalten.

Deutscher Ökumenischer Studienausschuß
Dieses GremuLuum, das 1ın verschiedenen Arbeitsgruppen eutsche Beiträge

Genter Studienvorhaben liefert, hat se1it 1968 Zzwel katholische Theologen als
Vollmitglieder. Studiengruppen, in denen katholische Laıien und Theologen
mıtarbeiten, befassen sich mMIt den Themen „Konzılarıtat.. „Interkommunion“
und „Das Recht 1mM technischen und sozıalen Umbruch“



Regionale un lokale Christenräte
Se1it 1968 sind 1n der Bundesrepublik vier regionale Christenräte oder Ar-

beitsgemeinschaften entstanden: die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
Rhein/Main, der Rart christlicher Kiırchen Nordhessen, dıe Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen und Gemeinden in Westfalen un: der COkumenische Rat
der Kirchen 1n Berlın. In allen diesen Arbeitsgemeinschaften arbeiten katholi-
cche Diıözesen mıt, 1N Berlin allerdings 1LLUT als Gastmitglieder. Man beschäftigt
sıch mıiıt Fragen W1€e konfessionsverschiedene Ehen, Interkommunion, Modelle
für die Okumene Ort eıtere regionale Arbeitsgemeinschaften entstehen
in Bayern, Baden-Württemberg, Pfalz, Niedersachsen und Nordelbien. Ju-
gendräte mMit katholischer Beteiligung x1bt 1n Berlin, Bayern und Hamburg.

Okumenische Gebetswoche
Die deutschsprachige Fassung der Handreichung für die Okumenische ( 22

betswoche wırd VO  3 einer Aus Deutschen, Schweıizern und Osterreichern
SsSammENSESETZLEN Kommuissıon se1it 1963 1N ENSStEr usammenarbeit mMI1t der
katholischen Kirche erarbeitet. Unter den LWA zehn Theologen, die der Ar-
beitsgruppe angehören, efinden sıch drei Katholiken. Dıie Auflage der Gebets-
handreichung, die jährlich wechselnd ın eınem evangelıschen un iın eiınem ka-
tholischen Verlag erscheıint, wiırd 0/9 in katholischen Gemeinden abge-

Bilaterale usammenarbeit
Für die multilateralen Beziehungen machen sıch die katholischen Diözesen

das Modell der ökumenischen ate ZUNUTZE, dagegen sehen S1E ıhr eigenes Mo-
dell 1n den bilateralen ökumenischen Kommissıonen. Dıie „Ausführungsbestim-
MUNSCH ZU Okumenischen Direktorium“ enthalten einen eigenen Abschnitt
über die Einrichtung ökumenischer Kommuissionen. ber auch die EKD scheıint
diesen Weg der bilateralen usammenarbeit bevorzugen.

Deutsche Bischofskonferenz un Evangelische Kiırche ın Deutschland
Alle halbe Jahre trıtt ıne gemeınsame Oommı1ssıon des Rates der EK  - und

der Deutschen Bischofskonferenz INDN! Sıe wırd geleitet VO'  - Lorenz
Kardinal Jaeger (Paderborn) und Landesbischof Hermann Dietzfelbinger
(München). Ihr gehören VO jeder Seıite sechs Vertreter Dıiıe Kommissıon
befafßt sıch mi1it den praktischen Fragen des Zusammenlebens evangelischer und
katholischer Christen in Deutschland Als Arbeitsausschüsse wurden eingesetzt:
1ne yzemeınsame Kommuissı:on für konfessionsverschiedene Ehen, ıne liturg1-
sche ad-hoc-Kommission, die iıne katholische und ıne evangelısche Ordnung
für gemeıinsame Trauungen erarbeitet hat, und iıne vemeınsame a1d-hoc-Kom-
mi1ssı1on tür die Fragen des Religionsunterrichts.

Katholische Diözesen und evangelische Landeskirchen



„Beı der Errichtung VO  u} Bistumskommissionen mu die unterschiedliche
Grenzziehung der katholischen Bıstümer und der evangelıschen Landeskirchen
berücksichtigt werden Viele Schwierigkeiten lassen sıch vermeıden durch
die Realisierung des Vorschlages, gemeiınsame ökumenische Kommissıonen auf
Landesebene errı  ten.“ So erklärte die Deutsche Bischotskonferenz 1m
März 1968 1n den Ausführungsbestimmungen ZUuU Okumenischen Direkto-
r1um. Und Ühnlich heißt 1n den „Ratschlägen der EK  e tür evangelisch-
katholische egegnungen“ VO Dezember 968 „Gemehnsame Kommiuissı:onen
der Kırchen sollten auf allen Ebenen angestrebt werden: 1n den Gemeinden,
1n den Stidten oder Landkreisen (Kirchenkreise oder Dekanate), ın den Län-
dern (Landeskirchen oder Diözesen).“

ach diesen Vorschlägen wurden folgende Kommıissionen geschaften: Oku-
meniısche Landeskommission Nordrhein-Westfalen, Kommuissı:on der Evangeli-
schen Kırche 1m Rheinland und der 1özese Trıer, Kommuissıon der Lippischen
Landeskirche und des katholischen Dekanats Detmold, gemeınsame Kommıis-
S10N der Evangelıschen Kırche in Berlin-Brandenburg (Berlin-West) und der
katholischen 1özese Berlın, Kontaktausschufß zwıschen der Evangelischen Kır-
che VO  } Kurhessen-Waldeck un der katholischen 1özese Fulda, gemeınsame
Kommuissıon der Evangelısch-lutherischen Kirche ın Oldenburg und der katho-
liıschen 10özese Münster, Offizialat Vechta, WEe1l Kommuissıonen der Evangeli-
schen Kırche der Pfalz un: der 1öÖ7zese Speyer, yemeınsame Kommuissıon der
Evangelisch-lutherischen Kırche in Bayern und der katholischen Diözesen
München— Freıising, Würzburg, Bamberg, Eıchstädt, Regensburg, Passau und
Augsburg, ökumenische Kommiuissıon zwischen dem Evangelischen Oberkirchen-
Fat Baden un der Erzdiözese Freiburg, WEe1l ökumenische Kommuissı:onen
zwıschen der Evangelıschen Kıiırche ın Württemberg un der 1özese Rotten-
burg, Evangelısch-katholische Gebietskommission in Norddeutschland mıt den
norddeutschen Landeskirchen un den Dıözesen Osnabrück, Hildesheim und
Münster.

Die Kommissionen befassen sıch vorwıegend mi1t folgenden Themen: 1B m
seıt1ge Anerkennung der Taufe, konfessionsverschiedene Ehen, Schulfragen
und ökumenischer Religionsunterricht, volksmissionarische Probleme, gemeın-
5>4amme Gottesdienste und teilweıse auch theologische Grundsatzfragen.

Das Nebeneinander der bılateralen un multilateralen Kontakte 1St nıcht
ohne Probleme. Wıird es velingen, diese beiden Formen der usammenarbeit
1ın der rechten Weise koordinieren? In einigen Landeskirchen und Diözesen
sınd die Voraussetzungen dafür gyeschaften: die Mitglieder der ökumenischen
Kommissionen wurden gleichzeıitig 1in die regionalen Christenräte delegiert.
Besonders für die Okumene Ort wırd viel davon abhängen, welche KOom-

den regionalen Christenräten zukommen.



Charismatische Okumene
„Okumenischer Wildwuchs!“ icht selten fällt dieses abschätzige Wort

1n kırchenleitenden Kreısen, WENN VO  a} den chariısmatischen Gruppen die Rede
ISt. Sıe selbst aber, die Vertreter der Gruppen, verstehen sıch als Charismati-
ker der ökumenischen Pıionierarbeit. Allerdings darf 188353  ' den Gegensatz nıcht
übertreiben: mancher dieser ökumenischen Pıonjere erfreut sıch Kon-
takte den kirchenamtlichen tellen oder 1St Z selbst in das kirchliche
Establishment integriert. Umgekehrt sucht auch mancher Bischof und Prälat
die Verbindung charismatischen Gruppen seiner 1ö07zese.

Nıcht die unbedeutendsten Gruppen sınd auf dem Boden der katholischen
Kirche entstanden. S0 neben der Vielzahl der Una-Sancta-Kreise besonders
die actıon 365 Der Name bereits bedeutet ein Programm: täglich, 365 Tage
1m Jahr, wollen die Mıtarbeiter ıhr 'Tun mMIit dem Wort der Heılıgen Schrift
konfrontieren. Entstanden 1St die Aktion Ende der {ünfziger Jahre durch das
Wıirken Pater Leppichs: kleine, aktionstähige Teams, in denen auch evangeli-
sche Christen miıtarbeiteten, unterstutzten als volksmissionarische Hılfstruppe
die Arbeit des bekannten Jesuitenpredigers., ach dem 188 Vatıcanum entdek-
ken die Gruppen iıhr „Charısma der ökumenischen Piıonierarbeit“. Exerzıtıen,
Eınkehrtage, ökumenische Rüstzeıten, Arbeitskreise mı1t evangelıscher un: ka-
tholischer Teilnehmerschaft sollen ökumenisches Gedankengut verarbeiten und
verbreiten helten. Ihre Programme, Informationen, Publikationen und Aktio-
HE  w} sollen insbesondere der Okumene Ort dienen.

Die actıon 265 mi1t iıhren 6000 Mitgliedern un 900 Hauskreisen oder
Basısgruppen bildet ıne selbständige Gemeinschaft. ber jedes Mitglied „be-
hält seine persönliche Zugehörigkeit und Heımat in seiner Kirche und weiß
sıch ıhr verantwortlich“.1 Der organısatorische Aufbau 1St emokratisch: Es
werden Teamsprecher, Regionalsprecher und eın Zentralteam gewählt. Das
Sekretariat in Frankfurt wiırd VO'  e} einem eam aus Laı1en und theologischen
Mitarbeitern (Wolfgang Tarara S] Pfarrer Gerhard Kiefel) geführt. Eine
„Kontaktstelle für ökumenische Gemeindearbeit“ wiırd aufgebaut; ıhr Leıiter
1St Dr Ansgar Ahlbrecht

Okumenische Rıichtschnur der Aktion 1St iıhre doppelte Loyalıtät: den Vel-
faßten Kirchen und den Menschen gegenüber, welche die konftessionellen Un-
terschiede nıcht mehr verstehen. Im Konfliktfall nötıgt diese Haltung dazu,
sıch ftür den Menschen un die kirchliche Ordnung entscheıiden,
„WCNnN dıe Kıirchen mit iıhren Ordnungen und ihrer Lehre nıcht dem Geinste
Christi entsprechen und nıicht dem eıl und Wohl des Menschen dienen“.*
Solche Konflikte signalisierten die gemeiınsamen Abendmahlsfeiern auf dem
ökumenischen Pfingsttreffen und der Rückzug Pater Leppichs Aaus der Gemeıin-
chaft CT, dem das „ Jackett der demokratischen remıen“ groß gewoörden



Wal, hatte bereits 1m Januar 1969 Sıtz und Stimme im 30köpfigen Zentral-
aufgegeben und sich aut die Auslandsarbeit zurückgezogen. Nach dem

ökumenischen Pfingsttreffen ZOß sıch Sanz zurück un begründete die Ak-
tion Pater Leppich.

Die Una-Sancta-Kreıse un die actıon 365 siınd nıcht die einzıgen Gruppen
der charismatischen Okumene. Neben ihnen oibt ıne Fülle VO  ; ökumeni-
schen reısen und Inıtıatıven: Basısgruppen, Mischehenkreise, Studien- un
Aktionskreise. Zum zroßen Teıl arbeiten S1e and 1n and mit der kirchen-
amtlıchen Okumene: viele siınd die Stütze un das tragende Element eines lo-
kalen Christenrates. Andere wieder verstehen sıch als kritisches un charısma-
tisches Gegenüber AA Amtskirche.

Fın nıcht geringer Teıl der ökumenischen Kreıise und Basısgruppen 1St 1n der
Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Kreıse 1n der Bundesrepublik und VWest-
berlın zusammengeschlossen. Die Okumenische Centrale und das Okumenische
Institut der Abtei Nıederaltaich hatten diesen Zusammenschlufß gefördert, 1N-
dem S1€e 1im Maı 1969 Vertreter VO  e} Arbeitskreisen 1n Arnoldshain Zu einer
Gründungskonferenz versammelten. Die Arbeitsgemeinschaft, 1n fünf Regi0-
1En gegliedert, dient dem Erfahrungsaustausch ökumenischer Kreıise, Öördert
Aktionen auf pastoralem, sozialem und publizistischem Gebiet und vertritt
ökumenische Interessen gegenüber der Ofentlichkeit un den kirchlichen In-
stıtutionen. Um konziliare Strukturen auf allen irchlichen Ebenen entwik-
keln, empfiehlt dıe Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Kreıise „dıe Bildung VO  -
Räten christlicher Kırchen und Gemeinschaften Ort. Sıe sollen reprasenta-
tive un arbeitsfähige remıen darstellen, 1n denen alle Kırchen und kırchli-
chen Gemeinschaften Ort zusammengeschlossen siınd.“*

Eın besonderes Experiment sınd die ökumenischen Lebenszentren ın Schlofß
Craheim und 1n Ottmarıng be] Augsburg. Auch hier zielt INa  ' aut „eine Ööku-
menische, sıch gegenselt1g ergänzende und umtassende Gemeinde“. Der Weg
dazu 1sSt die lebendige und persönliche Nachfolge. „ Wır alle“, a  N die Cra-
heimer, „sehen in Jesus Christus den VO' Vater mit dem Heıiligen Geist er-
tüllten und ın die Welrt gesandten Sohn In diesem Glauben siınd WIr eins
autf diesen Glauben allein 1St die Kırche gegründet.“ am Zusammenleben
machen WIr tolgende Entdeckung: Manches, W as uns konfessionell tIreNNT, 1St
nıcht 1m Glauben begründet; Trennungen sind oft Folgeerscheinungen VO  3

Vorurteilen, Unkenntnis und aNnCrzZOgeENeEr Ablehnung.“*
Eın Zug 1St tast allen diesen Gruppen gemeınsam. Ihre Mitglieder fühlen

sıch ihrer jeweılıgen Kirche verbunden. Der Vorwurf, S1e sei1en die Vorkämp-
fer einer dritten Konftession, trıfit nıcht den Sachverhalt: S1e wollen Glieder
ihrer Kırche leiben. ber ıhr Glaube, ıhre Hoffnung und iıhr Fragen führt s1e
über die renzen ihrer Kırchen hinaus. „Ihnen, den unbefangen Fragenden
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und tätıg Hoftenden, werden die Kontessionen klein, und S$1e finden sıch
gelegentlich in einem Neuland über oder 7zwıschen den alten Trennungslinien
VOLIL, für das S1e noch keinen Namen WwIıssen, das aber deswegen nıcht mınder
real 1st.“> Überraschend aber ISst: dıiese ökumenischen Pıoniere, denen die
Konfessionsgrenzen CNS geworden sind, sehen 1ın dem n  MN Raum der
Ortsgemeıinde die große Chance, ökumenische Gemeinschaft un: ın Leben 1ın
der Nachfolge verwirklichen.

Charismatische Gruppen und kirchenamtliche OGkumene siınd 1M Augenblick
noch die beherrschenden sıch gelegentlich auch hemmenden Pole 1mM
Spannungsfeld der innerdeutschen Okumene. ber schon rustet sich ıne drıtte
raft eınem eigenständigen Beıitrag: die katholische Priesterschaft MIt ihren
Solıdarıtätsgruppen. Ihre Aktıivıtät hängt Mit einer innerkatholischen 1mM
traditionellen Priesterbild begründeten Problematik UuSa'mmmnmen

Priesterberuf, Priestergruppen, 75ölibat
In den etzten drei Jahren mufßten die Ordinariate ın iıhren Kırchenstatisti-

ken einen besorgniserregenden Trend feststellen: häufen sıch die Fälle, 1n
denen katholische Priester ihr Amt nıederlegen, und zugleıch sinkt die Zahl
der Nachwuchskandidaten se1it 1965 sind 40250 S wenıger geworden.
Kann INa  — sıch wa schon ausrechnen, Wnnn der Engpaßs erreicht se1ın
wiıird?

ber nıcht 1Ur 1in den Ordinarıaten 1St INan besorgt; auch die Priester, dıe
ıhrem Beruf treu leiben wollen, machen sıch ıhre Gedanken: s1e haben das
Opter der Ehelosigkeit freiwillig übernommen, aber sınd S1e mit ıhrem prie-
sterlichen Dıenst noch gemeindenah? S1e feiern das eucharistische Opfter, s1e
oren die Beıichte, s1e eisten kirchliche Not- un Trostdienste, aber die gesell-
schaftlich interessanten Aufgaben kann auch eın Laientheologe übernehmen.
Mancher Seelsorger leidet Funktionsschwund der Gemeıinde, sıeht, Ww1€e s1e
u bloßen Treffpunkt für Kirchgänger herabsinkt. Und 1St die Ehelosigkeit
wiıirklich ausschliefsliches Wesensmerkmal der priesterlichen Existenz? Würde 1in a — 1 8 Da B N
Studentengemeinden, in der Arbeiterseelsorge, in der Familienpastoral nıicht
gerade der Dienst eines verheirateten Priesters überzeugen?

Wıe eın böser Zweitel macht siıch die Rollenunsicherheit Priestern
breıit. Keın Wunder, wenn viele Priester ZUr Selbsthilte greiten. Seit 1968 be-
gyinnen sıch Priester in SpOontanen Gruppen solidarisieren. „Kaplansgewerk-
chaften wurden diese Solıdariıtätsgruppen nıcht selten geNANNT, weıl s1€e sıch
zunächst Berutfsprobleme der Priester kümmerten. Man protestierte
die Versetzungsprax1s bei Vıkaren, verlangte Einsiıcht 1n Personalakten und
Schutz VOTL Denunzıatıon, forderte Bildungsurlaub und widmete sıch der Be-
ratung un Unterstützung für die Priester ohne Amt Inzwischen wıssen die
Priestergruppen jedoch wirksam werden, mussen s1e die pastoralen



Fragen angehen. Eınıige Gruppen arbeiten deshalb mMit Laıen ZUusammmen Man
beschäftigt sıch mMit Fragen der konfessionsverschiedenen Ehe und der Inter-
kommunıi10n, INan astelt einer zeıtgemäßen Struktur der Grofßstadt-
gemeıinde, INan sucht die Teamarbeit. Vıelleıicht, da{fß zölibatäres Leben sıch
sinnvoller verwirklıcht, Wenn INa  — als Priestergemeinschaft ıne Grofßßpfarreı
betreut!

In mancher 10zese gehört heute bereits jeder zehnte Priester eıner Solida-
rıtätsgruppe Dıie Gruppen wollen beweglich bleiben, und iıhre Aufgaben
siınd verschieden. Der Freckenhorster Kreıs iın der 107zese üunster wıiıdmet
SlCh den Fragen der Synode 1972 Der Herrenwieser Kreıs 111 durch die —

gelmäfßigen Bühler Treftfen einen Meıinungsbildungsprozefß Priestern der
Erzdiözese Freiburg ın Gang sSsetizen. Der Frankfurter Kreıs bemührt sıch
die Koordinatıion den verschiedenen Priestergruppen. Eınıge Gruppen
geben eigene Zeıtschriftften heraus in Regensburg die „Pıpeline“, ın Bamberg
die „Zwischenrufe“, ın Bochum die „SUOG-Papıer“ andere verbreiten ihre
Protokolle. Um der Oftentlichkeit gegenüber geschlossen auftreten können,
haben siıch die Priestergruppen in der „Arbeitsgemeinschaft VO  3 kritischen SO-
lıdaritätsgruppen iın der 6 zusammengeschlossen. GemeLlnsam pflegen s1e
den Kontakt ausländischen Priestergruppen, und durch die Arbeitsgemein-
chaft S1e 1m Oktober/November 1971 als kritisches Pendant be] der rOo-
mischen Bıschofssynode vertretien.

Die Zölıbatsfrage wurde zZu Schlüsselproblem der Priesterkrise: oll die
katholische Kırche, wne Vielfalt priesterlichen Zeugnisses ermöglıchen,
nıcht dıe Wahl 7zwiıschen Ehelosigkeit und Priesterehe treistellen? Sol] S1€E nıcht
weni1gstens, eiınem Notstand zuvorzukommen, verheiratete Männer Zzur
Priesterweihe zulassen? Die Bischöfe wagen in dieser Sıtuation ab S1e wIissen:
Zölibat un Priestertum gehören nıcht wesentliıch aber WAar der
Zölibat nıcht VO  3 jeher eın mutiges Zeichen der Hıngabe Christus un: die
Kırche? ahm der Priester 1in seiner Ehelosigkeit nıcht schon eın Stück escha-
tologische Exıstenz vorweg” Dabei 1St noch nıcht einmal sıcher, ob der Priester-
mangel durch Ausnahmen VO Zölibatsgesetz überwunden würde: auch in den
protestantischen Kirchen kennt INa  } rückläufige Zahlen über den Pfarrer-
nachwuchs. Und würde nıcht die geringste Ausnahme VO Zölibat weıtere
Ausnahmeregelungen nach sıch zıehen, dafß AIn Ende Nnu noch die Mönche
1n den Klöstern „OÖlıbatär ebten?

Dıie Zulassung verheirateter Männer um Priesteramt erscheint den deut-
schen Bischöfen als eın Schritt 1Ns Dunkle und Ungewıisse. Auft der römischen
Bischofssynode haben sie sıch deshalb für die strikte Beibehaltung des Pflicht-
zölıbats eingesetzt. Dıie Mehrheit der Synode teilte diese Meınung, aber gyelöst
hat S1e das Problem nıcht mıiıt iıhrer Entscheidung. Eın Kaplan, der das Z5öli-

B}



batsgesetz für überholt ansıeht, kann siıch heute aut dle Meınung VO Kardınz
len eruten.
1ne Neuregelung für konfessionsverschiedene Ehen

Seit dem Oktober 1970 hat der katholische Pfarrgeistliche oyrößere Te1-
heıiten 1n der Ehepastoral. Möchte eın evangelisch-katholisches Brautpaar VO
Hiındernis der Kontessionsverschiedenheit efreit werden, braucht der
Pfarrer das Gesuch nıcht mehr WwW1e€e früher dem Ortsbischof weıiterzureichen:

selbst kann dispensieren. Die Exkommunikation £51lt WCS; auch für diejeni-
SCH, dıe bısher 1n ungültiger Ehe lebten: S1e können die Ehe ohne jeden OoOrm-
an für zültig erklären lassen. Fıne umtassende Eheseelsorge wiıird möglıich,
und der Sökumenisch gyesinnte Pfarrer wırd S1e vielleicht zemeınsam mit seinem
evangelischen Amtsbruder VO]  - der Nachbargemeinde durchführen. Nur in
einem Punkt bleibt alles beim alten: der katholische Partner mu{ß versprechen,
da{fß ıhm die Pflicht ZUurfr katholischen Kındererziehung ekannt 1St

Das 1St der Kern der Ausführungsbestimmungen, die die Deutsche Bischofs-
konterenz ZU päpstlichen Motu propri0 „Matrımonia mixta“ VO 31 März
1970 erlassen hat In der Gemuischten Kommissıon hatte INan sıch UVO e1In-
gehend miıt dem Rat der EKD besprochen.

FEın Blick auf die Vorgeschichte zeıgt die große Bedeutung der uen Rege-
lung und macht zugleich klar, welche Strategıie die kirchenamtliche Okumene
1m zwischenkirchlichen Spannungsfeld verfolgt. Den Ansatzpunkt einer

Regelung hatte die päpstliche Instruktion „Matrımonii sacramentum“
1mM Jahre 1966 gegeben. Sıie ockerte die Dıiıspenspraxıs die katholische Taufe
und Kindererziehung sollte aber, nach gyöttliıchem Recht, 1n jedem Falle SA
währleistet se1iIn. Pfarrämter und Ordinariate lıeben damals vorsıichtig. „Auch
der Heıilıge Geist kann nıcht dispensieren, WEeNN den Verpflichtungen des gOtt-
lıchen Rechts nıcht genugt Wr Sagten die Kirchenjuristen. Bestand keine
moralische Gewißheit, da{fß der katholische Partner seine Kinder tatsächlich
katholisch tauten lassen und erziehen würde, konnte INnan keinen Gebrauch
VO Ausnahmerecht machen. Dıie Frage, ob ıne solche Verpflichtung
estimmten Umständen überhaupt zumutbar sel, wurde nıcht berücksichtigt.

ber gab auch andere Stimmen: Kann der katholische Ehegatte seine Ver-
pflichtung nıcht erfüllen, indem dem nichtkatholischen Partner un den
Kındern eın Leben Aaus der Kraft des katholischen Glaubens vorlebt? Eınıige
Theologen un: Priester sahen S sS1e gyaben eıfrig Dispensgesuche weıter,

die Behörden auf den seelsorgerlichen Notstand aufmerksam machen.
Wurde der Dıspens verschleppt oder verweıgert, kam ihnen ıne andere Be-
stımmung der Instruktion „Matrımoni1 sacramentum “ Hıltfe der nıchtkatho-
lische Geistliche durfte gyastweıse bei der katholischen Trauung mıitwirken.

Dıie evangelıschen Landeskirchen hatten ıhren Pfarrern ıne solche Mitwir-



kung verboten, weıl für den evangelıschen Geistlichen 11UTr Glückwünsche, P -
estorale Mahnungen und eın Gebet Schlu{fß der katholischen Trauung VOTI-

gesehen Eıne ungleiche Aufteilung der lıturgischen Partıen erschien
ıhnen diskriminıerend. Bald jedoch entwickelten sıch eıgene private lıturgische
Formulare, die SOgSECNANNTIEN ökumenischen Trauungen. Sıe wurden besonders
1n Studentengemeinden üblich, aber auch dort, Mischehenkreise einen
Geistlichen für hre Sache hatten. Die Mischehenkreise noch
ein übriges: S1e machten die kirchenamtliche Dıspenspraxıs trans  arent. Kano-
nısten in den Ordinariaten konnten iıhre abschlägigen Bescheide nıcht selten
1M Materialdienst des Würzburger Mischehenkreises entsprechend kom-
mentiert wıederfinden. Darunter dann die Bemerkung: „Wiıeder mu{fßÖte
ine ökumenische Trauung statthnden!“ Es gab Kontaktadressen derjenigen
Pfiarrer, die INa  w} für ine ökumenische Trauung yewınnen konnte. Schon stell-
ten sıch die bılateralen Kommuissıonen 1n Südwestdeutschland, Hessen und
Nordrhein-Westfalen die Frage, ob InNnan AIr diesen Umständen nıcht lıeber
eınen gemeınsamen Trauritus für beide beteiligten Kirchen entwerten solle

Das Motu proprio0 „Matrımon1a mıixta“ und die Ausführungsbestimmungen
VE September 1970 machten diesen Bemühungen eın Ende Aut dem
Wege über Dispense wurde die evangelısche Trauung, Ja auch die standesamt-
liche, als vollgültige Trauung anerkannt. Da aber auch der Wounsch nach einer
gemeınsamen Trauung berechtigt WAafr, wurden in einer eıgens dazu berufenen
Kommıissıon wWwe1l Formulare für gemeiınsame Trauungen erarbeitet: ine ka-
tholische Trauliturgie mıit Beteiligung eines evangelıschen un 1ıne evangelısche
mMit Beteiligung eines katholischen Geistlichen. Die ökumenische Trauung,
hoffte INan, werde sıch L1U:  w erübrigen.

Wıe 1St die Regelung beurteijlen? Dıie Kritiker haben VO  am eiıner K
INCN! der Dispense“ gesprochen. Warum nıcht grundsätzlich die evangelische
Trauung anerkennen? Und WOZU der katholischen Kıindererziehung tost-
halten? Sollen die Eheleute nıcht selbst entscheiden, W 1e€e S1e ıhre Kinder erz71e-
hen wollen?

Aber INa  - mu{l auch die Bedenken der kirchenamtlichen Seıite hören: Ist
INan denn schon 1m Eheverständnis ein1g? Wird nıcht se1it dem Personen-
standsgesetz VO  - 1875 1m deutschen Protestantiısmus dıe standesamtliche
Trauung als ehebegründend angesehen, im Unterschied 7T Auffassung der
orthodoxen und anglıkanıschen Kırchen und einıger reformatorischer reli-
irchen? Und 1St nıcht ıne katholische Kindererziehung berechtigt, solange
noch kirchentrennende Lehrunterschiede oibt?

Bıschofskonferenz un bılaterale Kommuissıonen fürchteten die dritte Kon-
fession, die kirchentrennende Diferenzen einfach nıvelliert, s1e 1m theo-
logischen Gespräch auszutragen. In der Frage der konfessionsverschiedenen
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Ehen War eın unaufgearbeiteter est geblieben. An dieser Schwelle haben Ss1e
halt gemacht.
Testfrage „Interkommunion“

och Sagl uns keine Statistik, W1€e viele offtene Kommunionsfeiern jährlich
in Deutschland gehalten werden und W1e viele Christen der verschiedenen
Kontessionen daran teilnehmen. Aber 1St e1in oftfenes Geheimnis: iın vielen
Dıiözesen 1St die oftene Kommunıon keine Seltenheit. In ökumenischen Haus-
kreisen un Basısgruppen wird abwechselnd die katholische Eucharistie und
das evangelische Abendmahl gefeiert, nıcht selten auch 1ne ökumenische Kom:-
munı 0onsteijer mit Konzelebration. Schon heute wiıird die Interkommunion ZUuUr

ökumenischen Testfirage.
Ausschlaggebend sind auch hıer die Nöte in der konfessionsverschiedenen

Ehe Ist auch 1LLUT einer der Ehepartner 1m Leben seiner Kıirche verwurzelt
nu{fß ıhn da nıcht der Wunsch drängen, diese kirchliche Gemeinschaft
iInen mMit seiınem Lebensgefährten erfahren? Aber auch Sökumenische
Gruppen ıhren gemeınsamen christlichen Auftrag entdecken, fragen S1€e, ob
diese Gemeinschaft sıch nıcht auch Tisch des Herrn bestätigen oll Dıie
Eucharıstie, bisher als yeheimnisvolles Miıttel Zu persönlıchen Seelenheil Ver-

standen, wırd als Sakrament der Gemeinscha ft und kırchlichen Eıinheit erfah-
g 428 Entsprechend äandert sich auch das Sakramentsverständnis be1 den Teil-
nehmern einer ökumenischen FEucharistiefeijer: A ES geht nıcht die Ver-
anderung VO  $ YTOLTt und Weın geht die Veränderung des Menschen.“
In verschiedenen Nachbargemeinden haben evangelısche un katholische Pfar-
E: 1ne begrenzte Zulassung ZUur Kommuniıion vereinbart: ökumenische Ar-
beitskreise un estimmte Mischehepaare nehmen der Eucharistie un A1ll

Abendmahl teil. Man übt dıe offene Kommunıion un: gelegentlıch auch die
ökumenische Eucharistie miıt Konzelebration Interkommunion und Inter-
zelebration können NUuUr VO Kirchen vereinbart werden.

Dıie Problematik der oftenen Kommunıion erührt den Kern des katholi-
schen Kırchenverständnisses. Da{iß evangelische Christen der katholischen
Eucharistie teilnehmen un doch ıhrem evangelıschen Glauben LrFreu leiben,
ließe sıch allenfalls noch innehmen. Es oibt solche Ausnahmen bereits be1 der
Brautmesse und beim Krankenabendmahl. Aber W as geschieht, Katho-
liken oder 191°4 katholische Geistliche VO  e} einem evangelischen Pfarrer das
Abendmahl empfangen? Nur der geweihte, 1ın der apostolischen Sukzession
stehende Priester kann doch das eucharistische Sakrament vollmächtig SpCN-
den Keın Wunder, dafß Bischöfe un Theologen hier die Identität ihrer Kır-
che edroht fühlen! Dıie römische Kırche 1st die Kirche des Sakraments, w1e s1e
sıch selbst auch SCrn als das Ursakrament bezeichnet. Ihr Mittelpunkt 1St das
Meßopfer un die Eucharistie Mit dem geweihten Prıiester, der das Sakra-



ment spendet, würde S1e sich selbst aufgeben. Hıer ISt s1e den östlichen Kıirchen
wesensverwandt:;: die Konzilsväter des Zweıten Vatıcanums konnten eshalb
die nterkommunıon mit den getrenNnNtenN Kirchen des Ostens freigeben, ohne
die Anerkennung des römischen Prımates ordern. Be1i den protestantiıschen
Kırchen 1aber fanden s1e weıl das Weihesakrament fehlt „dıe ursprung-
liıche und vollständige Wirklichkeit (substantıa) des eucharistischen Mysteriums
nıcht bewahrt“.®

D)as Amt steht also auf dem Spiel ber dort, INa  . die oftene Kommu-
10N eıert, fragt Ina  - sıch, ob das Zweıte Vatikanıiısche Konzıil nıcht gerade
eine Möglichkeit geöftnet hat, Sanz NCUu VO kirchlichen AÄAmt reden. Haben
dıe vatıkanıschen Konzilsväter nıcht außerhalb des Gefüges der katholischen
Kırche „vielfältige Elemente der Heıligung und der Wahrheit“ erkannt? Und
wie tief wulfßiten S$1€e das Abendmahl der Protestanten würdigen: S1e, die
Protestanten, „bekennen be] der Gedächtnisteier des Todes un der Auterste-
hung des Herrn 1mM Heıiligen Abendmahl, daß hier die lebendige Gemeinschaft
ML1t Christus bezeichnet werde, und sS1€e seine ylorreiche Wieder-
kunft“.? Was hıer theologisch angedeutet ISt, ylaubt INnan in ökumenischen
Basısgruppen und ökumenischen Gemeinden erfahren: die Möglichkeit
S1nESs nıcht durch apostolische Sukzession vermittelten chariısmatischen
Amtes und einer charısmatischen Eucharistieteier. Und selbst über das Abend-
mahlsverständnis scheint das letzte Wort noch nıcht gesprochen: Sollten die
kirchentrennenden Elemente sıch eiınem vertietften theologischen Verständnıis
nıcht als Dıvergenzen 1in peripheren Fragen erschließen?

Kirchentrennend 1St der Opfergedanke. Es wiıird nach der Lehre des Trıen-
ter Konzıiıls ‚e1in wahres un eigentümliches Opter“ dargebracht, dessen
Früchte Lebenden und Gestorbenen zugewendet werden können. ber 1sSt nach
dem Neuen Testament nıcht Christus das eigentliche Opter? Und werden die
Zur Fucharistiefeier Geladenen nıcht hineingenommen 1in den Tod und die
Auferstehung des Herrn” Ist der Opferbegrift die wesentliche Deutungskate-
gor1e, wWwenn mMa  w dem neutestamentlichen Verständnis tolgen wiıll?

Kirchentrennend 1St der Gedanke der Transsubstantıiatıion. rot und Weın
werden substanzhaft in Leib un Blut Christiı verwandelt, 11UT! die Akziden-
zıen, die iußeren Erscheinungstormen der Elemente bleiben erhalten. ber
triıfit dieser Ausdruck den Kern der dogmatischen Aussage? Das Neue Testa-
ment verheißt die volle Gegenwart des Herrn 1m Abendmahl, se1n einheits-
stiıftendes TITun Der Begrift „Transsubstantıiation“ dagegen antwortet auf die
Frage: Wıe 1St dıese Gegenwart denkbar? Ist dieser philosophische Begrift
heute noch geeignet, die dogmatische Aussage über die Wırkgegenwart des
Herrn in der Eucharıistie unterstreichen?

Die nterkommunıon 1st ZUrr zentralen ökumenischen Frage geworden.



„Hınter Augsburg können WIr ıcht mehr zurückgehen“
das Okumenische Pfingsttreffen 19721

In der Frankfurter Kennedy-Allee be1 der actıon 365 WAar Inan mMit de
Augsburger Bilanz zufrieden: „Das Pfingsttreffen WAar weder ein Kirchentag
der Amtsträger noch eın allgemeines TIreften des Gottesvolkes. Es War wine Be-
SCSNUNS der Basısgruppen un: ‚Einzelgänger‘, die se1it Jahren experimentelle
Okumene betreiben. In Augsburg fanden s1e weıtgehend Bestätigung un An-
erkennung ihrer Arbeit.“®

Da die Okumene am Ort iın Augsburg ıhr Forum entdecken würde, War

keineswegs sıcher SCWESCNH. Im Gegenteıil: bıs zuletzt hatten kırchenleitende
Kreıise das Pfingsttreffen gefürchtet. Man erinnerte sıch die Ereignisse auf
dem ssener Katholikentag und autf dem Evangelıschen Kirchentag 1n Stutt-
gart Und jetzt eın gemeiınsames Treften! Könnte da nıcht SpONTtanNen
Massenaktionen kommen, be1 denen ökumenisch Begeıisterte die dogmatischen
un: instıtutionellen Bastıonen des kirchlichen Systems autbrechen? Frankfurt,
als Tagungsort in Aussicht CHNOMMCN, WAar ohnehin eın ökumenischer Unruhe-
herd, INa  w} verlegte das TIreften nach Augsburg, das die Erinnerung den
Augsburger Religionsfrieden VO  e} 1555 herstellte. Aufßerdem wurde das Tref-
ten geteilt: ine yeschlossene, halboffizielle Tagung für Experten un ine
Großveranstaltung für die Oftentlichkeit. Den Sonntag hatte INa  w} vorsichts-
halber AausSgeSDAaTT, denn gyemeınsam hätte 11a  > Nnur eiınen ökumenischen Wort-
gyottesdienst fejern können, und der hätte für den Katholiken nıcht als Erfül-
lung der Sonntagspflicht vegolten. „Eın ökumenisches Kartell der Angst“,
hatte Marıo VO'  - Gallı die yemeınsame Dorge der evangelıschen un katholi-
schen Kirchenbehörden charakterisiert.

Sechs Arbeıitsgruppen, sorgfältig nach konfessionellem Proporz ZUsammen-

gestellt, hatten Arbeitspapiere tolgenden Themen vorbereitet: Glaubensnot
der Kırchen, Gottesdienst, Ehe, Sorge für den einzelnen Menschen 1Nnd1ıv1ı-
duelle Lebenshilfe, Dienst gesellschaftliıchen Minderheiten: ausländische Ar-
beiıtnehmer, Entwicklung Verantwortung der Christen.

Sachliche Arbeit War also gefordert. Und arbeıiten, die ele-
gx1erten nach Augsburg gefahren. Die Polarisierten, die Extremen
Hause geblieben.

Was hat dieses TIreften einem Markstein 1n der innerdeutschen Okumene
gemacht? Dıie Resolutionen, dıe iın einer wahren Abstimmungsmaschinerie Proö-duziert wurden? Wer s1e lıest, könnte gylauben, der Schwerpunkt habe bei den
soz1alpolitischen Themen gelegen. Aber yroße Teıle des Treftens miıt
Fragen der Theologie und des Gottesdienstes beschäftigt. 2500 Teiılnehmer
hatten sıch allein ZUuUr Arbeitsgruppe Glaubensnot der Kirchen gemeldet. Sıe
stellten die rage nach Gott, weıl dies dıe Voraussetzung für die christliche E D S



Exıstenz sel1. m Sälen miıt 600 Plätzen entftaltete sıch nahezu Seelsorge 1m (5e-
spräch“, urteilte ein Beobachter der Augsburger Szeneri1e. Und 71006 Teilneh-
mer fanden sıch in der Arbeitsgruppe Gottesdienst 792 Dıie übrigen Gruppen
mMi1t 600— 700 Teilnehmern nahmen sıch dagegen klein AaAus

Aber wichtiger noch WAar anderes: In Augsburg traten sıch die vielen
kleinen Gruppen, die vielen einzelnen, deren ökumenisches ngagement den
Gemeinden weıt vorausgeeilt WAar und die deshalb oft als Eınzelgänger abqua-
lıhziert wurden. In Augsburg stellten sS$1e fest: Wır stehen MIt UuUuNscTrTECIN Anlıe-
sCh nıcht alleine. Dieses Bewußfßtsein der Solidarıität, dieser Prozef(ß des Pfingst-
treftens 1St entscheidend, selbst WENN die 149 Resolutionen 1Ur in Aktenord-
HET wandern sollten. Und 114  w erkliärte ımmer wıeder, daß 114  = die 1IECU g-
oNNeENe ökumenische Dımension nıcht mehr aufgeben wolle „Hınter Augs-
burg können WIr nıcht mehr zurückgehen.“

Deutlich wurde in Augsburg aber auch die ökumenische Strategıie der Basıs-
STuppCcN: ıcht die Fusıon, die dritte Konfession 1sSt das Ziel, sondern die
ökumenische Arbeit 1ın der Ortsgemeinde. Dort wollen sS$1e viele ökumenische
Gruppen bilden. Sıe ordern mehr ökumenische Gottesdienste. Der Besuch
des evangelıschen Gottesdienstes oll als Erfüllung der Sonntagspflicht gelten.
Okumenischen Gruppen und kontessionsverschiedenen Paaren ll die offene
Kommunion ZESTALLELT werden. Die karıtatıyven und gesellschaftsdiakonischen
Urganısationen der beiden Kiırchen sollen zusammenarbeıten. Man erstrebt die
Einheıit, ohne MIi1t den alten Strukturen 1in bewufßten Konflikt geraten. Man
wendet sıch die ökumenische Basıs: „Wır ordern dıie Christen aller Kon-
ftessionen auf treibt selbst das ökumenische Anliegen weıter!

Bildet yemeınsame Gruppen 1n allen Gemeinden
Biıldet gemeınsame Christenräte jedem Ort

—— Gebt euch gegenseit1g Lebens- und Glaubenshilfe durch Intormation un
Kooperatıon

— Plant und verwirklicht gemeınsame Aktivitäten in _ allen gesellschaftlichen
Bereichen
Feiert gemeınsame Gottesdienste
Erkennt euch gegenselt1g un seid bereıit, aufeinander hören!“
Die Kırchenleitungen werden aufgefordert, rechtliche Voraussetzungen für

diese Arbeit schaffen: gemeınsame Sozialeinrichtungen, Gemeıindezentren,
Bıldungswerke, Beratungsdienste, Ausbildung und Fortbildung VO  > Miıtarbei-
tern, finanzielle Verfügungsgewalt für die Christenräte. Es geht die „ Teıil-
habe Werk Jesu ın Überwindung der Trennung der Konfessionen und
n Kırchlichkeit“.
Ausblick

Das ökumenische Pfingsttreffen hat eınen Markstein 1in der ınnerdeutschen



Okumene DZESETZET., Welche Rolle wırd 1U  - der katholischen Kırche zutfallen?
Wırd S1e aus ıhrem katholischen Erbe lebend Glied einer verpflichtenden
Gemeinschaft innerdeutscher Okumene se1ın? Wird 1n diesem Miteinander die
Frage der Eucharistie und des Priestertums und gelöst werden kön-
nen”? der werden sıch Gkumenismus un Identitätskrise polarısıeren, da{fß
der Ausweg in ine dritte Kontession unvermeıidlıch bleibt?

Vieles spricht die Notlösung einer drıtten Konfession. Dıie Frage der
konfessionsverschiedenen Ehen konnte gelöst werden, ohne da{flß die renzen
verwischt werden mußten. Die Oftene Kommunion, S$1e geübt wırd, wird
als charismatische Ausnahme verstanden Interkommunion, als institutiona-
isıerte Regelung der Zukunft, oll den Kirchen nıcht erleichtert oder erlassen
werden. Die charısmatischen Gruppen selbst haben auf dem Pfingsttreften die
Loyalıtät gegenüber Bischöfen un Kirchenleitungen nıcht aufgekündigt.

ber 1St damıt der Weg in iıne verpflichtende Gemeinschaft often? Hıer oibt
Probleme. Noch betrachten sıch charismatische un institutionelle COkumene

als feindliche Brüder. Noch wırd das theologische Problem der charismati-
schen FEucharistiefeier angstlich Aaus der kirchenamtlichen Diskussion AausSgCc-
klammert. Noch 1St nıcht abzusehen, welche theologischen Probleme dıe Prie-
sterkrise un die Zölıbatsdıskussion iın das ökumenische Gespräch einbringen
werden.

och zeichnet sıch auch ab, der Ansatzpunkt tür eıne fruchtbare We1-
terarbeıt lıegen könnte. Ob 185801 das Charisma der Okumene geht oder
die Oftene Kommunıion oder das Priesterbild 1mM Schnittpunkt dieser
Fragen steht immer wıeder die Ortsgemeinde. Das Amt und die Gemeıinde,
das War bereıits ıne Grundfrage der Retformatıion es 1St heute die VOTI-

dringliche ökumenische un katholische Frage.
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